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Vorwort    

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die 42. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetztes (Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme 
und Nassabscheider - 42. BImSchV) hat die Bundesregierung zusätzliche 
Maßnahmen erlassen, um die Gefahr von Legionellen-Ausbrüchen weiter 
zu minimieren. Sie beinhaltet zahlreiche Pflichten und Vorgaben für die  
Betreiber dieser Anlagen. Im Rahmen der 42. BImSchV wurde auch ein  
Kataster zur Erfassung von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und 
Nassabscheidern (KaVKA) geschaffen. 

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV) hat das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebens- 
mittelsicherheit (LGL) beauftragt, die Umsetzung dieser Verordnung zu  
unterstützen. Dazu hat das LGL verschiedene Informationsmaterialien  
entwickelt, die den betroffenen Zielgruppen (Betreiber, Behörden) zur  
Verfügung gestellt werden. Sie sollen helfen, Umsetzungsfragen im Be-
reich der Legionellen aus Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und  
Nassabscheidern zu klären. Das LGL greift dabei auf langjährige Erfah- 
rungen bei der Legionellenbekämpfung im Trinkwasser- und Infektions-
schutzbereich zurück. 

Durch Informationsveranstaltungen für Betreiber und Behörden vor Ort   
und online sollen konkrete Fragen zur Umsetzung der 42. BImSchV        
diskutiert werden. Mehr Information über die Informationsveranstaltung   
zur Umsetzung der 42. BImSchV finden Sie unter:  
www.lgl.bayern.de/info-42-BImSchV  
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und hoffe, dass diese Ihnen 
wertvolle Hinweise für Ihre Arbeit geben kann. 
 
Ihr 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Christian Weidner 
Präsident des Bayerischen Landesamtes für  
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
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1 Kurze Einführung in die Legionellen-Mikrobiologie 

1.1 Beschreibung der Legionellen 
Legionellen gehören zu den gramnegativen, aeroben Bakterien und leben natürlicherweise in 
geringen Konzentrationen in Oberflächengewässern, im Grundwasser oder in Erdböden (Ab-
bildung 1). Es gibt mehr als 50 Gattungen und mehr als 80 verschiedene Serogruppen von 
Legionellen. Einige dieser Gattungen (u. a. Legionella pneumophila) können beim Menschen 
Erkrankungen auslösen. Durch das Einatmen von Legionellen-haltigen Aerosolen kann die 
Infektionskrankheit Legionellose hervorgerufen werden. Dabei wird unterschieden, zwischen 
dem milder verlaufenden Pontiac-Fieber sowie der behandlungsbedürftigen Legionärskrank-
heit. 
 
 

 
Abbildung 1: Illustration von gramnegativen Bakterien wie z. B. Legionellen  

1.2 Vermehrung von Legionellen 
Das Wachstum von Legionellen ist vor allem von der Temperatur, der Feuchte und dem 
Nährstoffangebot abhängig. Die optimalen Bedingungen für das Wachstum von Legionellen 
liegen im Temperaturbereich von 25 - 45 °C, aber auch Verunreinigungen und Ablagerungen 
haben einen förderlichen Einfluss auf das Wachstum von Legionellen.  
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Zudem kann die Vermehrung von Legionellen durch weitere Mikroorganismen beeinflusst 
werden. Weil sich Legionellen den Lebensraum oft mit vielen anderen heterotrophen  
Bakterien teilen, kann ihr Wachstum durch diese positiv oder negativ beeinflusst sein (Abbil-
dung 2). Beispielweise konnte eine stimulierende Wirkung auf das Wachstum von Legionel-
len durch Vertreter aus der Gattung der Pseudomonas festgestellt werden, während Bakte-
rien aus der Gattung Aeromonas im Allgemeinen ihr Wachstum hemmte.  

  

        
Abbildung 2: Bild links: Hartmannella vermiformis Zysten, eine bekannte Wirtsamöbe der Legionella spp. in der 
aquatischen Umwelt   Bild rechts: eine Kulturplatte mit hoher kommensaler Flora-Kontamination nach der Inkuba-
tion von Umweltproben 

1.3 Relevanz der Legionellose in Deutschland 
Durch das Einatmen von Legionellen können Erkrankungen (Legionellosen) beim Menschen 
hervorgerufen werden. Einen schweren Verlauf nimmt die Legionärskrankheit, eine durch Le-
gionellen bedingte Lungenentzündung, welche in vielen Fällen tödlich verläuft. Im Gegensatz 
dazu zeigt sich beim Pontiac-Fieber nur ein leichter grippeähnlicher Verlauf, weswegen die 
Erkrankung nur selten erkannt wird. In beiden Fällen muss der Erkrankte antibiotisch behan-
delt werden. 

 

 
Abbildung 3: Anzahl der Erkrankungen an Legionellosen – orange Markierungen zeigen große gemeldete       
Ausbrüche (Datenquelle: RKI) 
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In Deutschland gab es bereits 19 dokumentierte Legionellen-Ausbrüche im Zusammenhang 
mit Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen oder Nassabscheidern innerhalb von elf Jahren. 
So werden beispielsweise die Ausbrüche in Warstein (2013) und Ulm (2010) mit Verduns-
tungskühlanlagen in Verbindung gebracht (Abbildung 3). Mehr als die Hälfte der Ausbrüche 
von Legionellen werden damit auf Kühlanlagen zurückgeführt. Für rund 40 % wird das Lei-
tungswassersystem als Quelle ausgemacht (Abbildung 4). Im Jahr 2018 wurden in Deutsch-
land 1,7 Legionellen-Erkrankungen pro 100.000 Einwohner gemeldet (europ. Durchschnitt 
1,8 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnern). Allerdings wird davon ausgegangen, dass die 
Dunkelziffer von Legionellose-Fällen weitaus höher ist.  

 
Abbildung 4: Legionellenausbrüche in Abhängigkeit von der Quelle (Datenquelle: European  
Center for Disease, Control-Bericht 2016) 

1.4 Allgemeine Risikofaktoren  
Auch für die Legionellose gibt es Personengruppen, welche einem höheren Risiko durch die 
Erkrankung ausgesetzt sind. Dazu gehören Personen mit einem geschwächten Immunsys-
tem, Personen, welche regelmäßig Medikamente (wie z. B. Kortikosteroide) einnehmen, aber 
auch Personen mit Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus oder chronischen Herz- und 
Lungenerkrankungen. Zudem erhöht sich das Risiko durch Rauchen und hohes Lebensalter. 
 
 
 
 

58%

1%

40%
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Kühlanlagen Spas/Whirlpool Leitungswassersysteme Andere
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2 Möglichkeiten der Prävention von Legionellose-Ausbrüchen  
Grundsätzlich werden die meisten Legionellose-Ausbrüche durch Aerosole verursacht, die 
aus verunreinigtem Wasser entstehen. Meist kann der Eintrag von einzelnen Legionellen in 
Kühlanlagen und Kühltürme nicht verhindert werden.  Darum sollte vor allem die Wahr-
scheinlichkeit einer Legionellen-Vermehrung weitestgehend minimiert werden. Vorgaben zur 
Verminderung der Legionellen-Zahlen innerhalb von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen 
und Nassabscheidern werden in der 42. BImSchV beschrieben.  

2.1 Konstruktion von Verdunstungskühlanlagen und Kühltürmen 
Verdunstungskühlanlagen und Kühltürme sind so zu errichten, dass Verunreinigungen von 
Nutzwasser durch Mikroorganismen, wie Legionellen, weitestgehend vermieden werden. 
Dazu wurden Anforderungen an die Konstruktion von Verdunstungskühlanlagen und Kühltür-
men in der 42. BImSchV definiert (§ 3 Absatz 1). 
 
 
 

 
Abbildung 5:  Beispiel für Salzablagerungen durch Korrosion. Diese Salzablagerungen werden zu geeigneten 
Wachstumsoberflächen für Bakterienbiofilme. 
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Auszug aus der 42. BImSchV; § 3 Absatz 2: 

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass Anlagen so ausgelegt und errichtet werden, 
dass insbesondere 

(1) die eingesetzten Werkstoffe für die Wasserqualität und die einzusetzenden 
Betriebsstoffe, einschließlich Desinfektions- und Reinigungsmittel, geeignet 
sind, 

(2) Tropfenauswurf durch geeignete Tropfenabscheider oder gleichwertige  
Maßnahmen effektiv minimiert wird, 

(3) Totzonen, in denen das Wasser während des bestimmungsgemäßen        
Betriebs stagniert, möglichst vermieden werden, 

(4) wasserführende Bauteile möglichst vollständig entleert werden können.  

 

 
Ergänzende Informationen aus den VDI-Richtlinien 2047 (Kapitel 7.3 und 7.2) 
 
Zum Einsatz von Werkstoffen 
Die verwendeten Materialien sind immer abhängig von der Wasserbeschaffenheit inner-
halb der Anlage abhängig. Anforderungen bestehen bzgl. der Korrosionswahrscheinlich-
keit, sowie der Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.  
Materialien, welche eine mikrobiologische Vermehrung oder Biofilmbildung fördern,  
sollten vermieden werden. Auch beim Einsatz von Holz müssen Anforderungen bezüg-
lich der Reinigung und dem Einsatz von Desinfektionsmittel erfüllt sein.  
 
Zu den Anforderungen an den Wasser-Durchfluss 
Verdunstungskühlanlagen müssen nach Installation zugänglich für Reinigung und      
Desinfektion aller Komponenten sein. Jede Verdunstungskühlanlage ist so zu konstru-
ieren, dass bei Bedarf alle Komponenten vollständig entleert werden können. Zonen in 
denen Wasser stagnieren kann, sind zu vermeiden. Der Tropfenauswurf sollte effektiv 
minimiert werden. Im Falle von Instandhaltungsmaßnahmen sollten Tropfenabscheider 
demontierbar sein. 
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Abbildung 6:  Live-Überwachung und Steuerung von Parametern wie z. B. pH-Wert, Leitfähigkeit und  
Redox-Spannung 

 

 

 
 

Ergänzende Informationen aus den VDI-Richtlinien 2047 (Kapitel 8.7) 
 
Zur geeigneten Aufbereitung des Nutzwassers  
Um Ablagerungen innerhalb der Anlagenteile zu vermeiden, müssen korrosions- 
relevante Parameter und damit die Eindickung des Nutzwassers überwacht werden.  
Einflussgrößen sind insbesondere die Beschaffenheit des Zusatzwassers, Wandtempe-
raturen sowie die Beschaffenheit der Werkstoffe. Abhängig von der Rohwasserbeschaf-
fenheit und gewählter Eindickung kann eine Wasserbehandlung oder eine Wasser- 
aufbereitung notwendig sein. 
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2.2 Angemessene Zubereitung von Zusatzwasser 
Falls das Zusatzwasser aus einer überwachungspflichtigen Trinkwasserversorgungsanlage 
stammt und eine aktuelle Netzanalyse vorliegt, wird von einer geringeren mikrobiellen Belas-
tung ausgegangen. Dies führt zu weniger Anforderungen bei der Inbetriebnahme an die Ver-
dunstungskühlanlagen oder Kühltürme (42. BImSchV; Anlage zu § 3, Absatz 6).  

Abhängig vom Standort des Kühlsystems kann Wasser aus anderen Quellen für den Betrieb 
des Kühlsystems verwendet werden (z. B. gesammeltes Oberflächenwasser oder Wasser 
aus privaten Brunnen). Zum einen kann dieses Wasser zur Entfernung von Partikeln und Se-
dimenten gefiltert werden und anschließend einer chemischen Behandlung unterzogen wer-
den. Um ein noch reineres Wasser zu erhalten, kann auch ein Umkehrosmosesystem ver-
wendet werden (Abbildung 7). Hier lässt eine semipermeable Membran das Wasser passie-
ren, während die meisten gelösten Mineralstoffe zurückgehalten werden. Das resultierende 
Wasser hat einen sehr niedrigen Gehalt an gelösten Mineralien und eine sehr geringe Leitfä-
higkeit. Dadurch können Betreiber den Einsatz zusätzlicher Chemikalien genau steuern. 
Häufig werden dabei, im Vergleich zu unbehandelten Wasser, geringere Mengen an Härte-
stabilisatoren und Korrosionsinhibitoren benötigt. Zudem können in resultierendem Wasser 
nur geringe Mengen an Nährstoffen nachgewiesen werden, was die Vermehrung von Bakte-
rien, wie z. B. Legionellen, eindämmt. 

 
 

 

Abbildung 7:  Funktionsprinzip des Umkehrosmosesystems bei der Entfernung von gelösten Mineralien  
und Partikeln aus Leitungswasser. 
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2.3 Einsatz von Bioziden 
Durch den Einsatz von Bioziden kann die Entstehung von Bakterienkulturen, wie Legionel-
len, unterdrückt werden (Abbildung 8). Dabei muss immer die Biozid-Verordnung berücksich-
tigt werden.  

Wichtig: Wenn möglich, ist auf die Verwendung von Bioziden zu verzichten! 
 

 
Abbildung 8: Verwendung einer mikrobioziden Substanz zur Verhinderung der Kolonisierung  
des Systems durch Bakterien, einschließlich Legionella spp. 

Auszug aus der 42. BImSchV; § 3: 

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass Anlagen so ausgelegt und errichtet werden, dass 
insbesondere Biozide dem Nutzwasser dosiert zugesetzt werden können. 
 

 
Ergänzende Informationen aus den VDI-Richtlinien 2047 (Kapitel 8.7) 
 
Zur Verwendung von Bioziden 
Abhängig vom Gesamtvolumen des Kreislaufwassers, der Zusatzwassermenge, der Ziel-
konzentration, der Verweilzeit und der Wasserbeschaffenheit muss die Zugabemenge an 
Bioziden berechnet werden. Dabei sollten auch die Parameter mikrobielle Belastung der 
Verdunstungskühlanlagen, Konzentration der enthaltenen organischen Substanzen, die 
Jahreszeit sowie der pH-Wert und die Temperatur des Kreislaufwassers mit einbezogen 
werden.  
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2.4 Betriebsinterne Überprüfungen der Nutzwasserqualität 

Auszug aus der 42. BImSchV; § 4, Absatz 2 und 3: 

Der Betreiber hat (1) zur Sicherstellung der hygienischen Beschaffenheit des Nutzwassers 
regelmäßig mindestens 14-täglich betriebsinterne Überprüfungen chemischer, physikalischer 
oder mikrobiologischer Kenngrößen des Nutzwassers durchzuführen, sowie (2) zur Überprü-
fung der Einhaltung des Referenzwertes regelmäßig mindestens alle drei Monate Laborun-
tersuchungen des Nutzwassers auf den Parameter allgemeine Koloniezahl durchführen zu 
lassen. Zudem hat der Betreiber regelmäßig mindestens alle drei Monate Laboruntersuchun-
gen des Nutzwassers auf den Parameter Legionellen durchführen zu lassen. 
 

 
Abbildung 9: Kolorimetrische Bestimmung von Wasserparametern 

Zeitliche Lockerungen können erwartet werden, wenn die Prüfwerte in zwei aufeinander fol-
genden Jahren bei keiner Laboruntersuchung überschritten wurden. Die Ergebnisse der be-
triebsinternen Überprüfungen sowie der Laboruntersuchungen sind unverzüglich im Betriebs-
tagebuch zu dokumentieren (42. BImSchV; § 4, Absatz 4 und 5). 
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3 Vorgehen bei Stilllegung und Wiederinbetriebnahme  

Ein Stillstand innerhalb des Wassersystems sowie das Fehlen von Kontrollen innerhalb der 
Verdunstungskühlanlage oder der Kühltürme macht die Überwachung von Bakterien inner-
halb der Anlage schwierig. Daher müssen regelmäßig Hygienekontrollen durchgeführt wer-
den, um das Wachstum von Legionellen kontrollieren zu können.  

Auszug aus der 42. BImSchV; § 2: 

Der Begriff der Inbetriebnahme ist mit der erstmaligen Aufnahme des Betriebs einer 
neu errichteten Anlage verknüpft. Der Betrieb im immissionsschutzrechtlichen Sinne 
ist unabhängig davon, ob dieser noch in der Verantwortung des Anlagenbauers, bei-
spielsweise zur Demonstration zugesagter Leistungsmerkmale (so genannter Pro-
bebetrieb), oder bereits in der Verantwortung des Auftraggebers erfolgt. 

Der Begriff der Wiederinbetriebnahme ist mit der erneuten Aufnahme des Betriebs 
einer geänderten Anlage verknüpft. 

3.1 Checkliste für die Inbetriebnahme 

Eine Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Anforderungen an die Ver-
dunstungskühlanlage oder den Kühlturm erfüllt sind. Dazu gehört die Reinigung der Anlage, 
die Überwachung der Beschaffenheit des Zusatzwassers sowie die Dokumentation. Die    
42. BImSchV stellt dafür in Anlage 2 zu § 3 Absatz 6 eine Checkliste zur Verfügung. 
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Abbildung 10: Checkliste - Anlage 2 der 42. BImSchV 
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3.2 Laboruntersuchungen 

In § 3 der 42. BImSchV sind folgende Maßnahmen für Laboruntersuchungen geregelt: 

Der Betreiber hat innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme oder der Wiederinbe-
triebnahme einer Anlage die erste regelmäßige Laboruntersuchung des Nutzwassers gemäß 
§ 4 Absatz 2 und 3 oder § 7 Absatz 2 durchführen zu lassen (Erstuntersuchung)                  
(42. BImSchV; § 3 Absatz 7). 

Der Betreiber hat die Laboruntersuchungen nach der 42. BImSchV und die dafür erforderli-
chen Probenahmen jeweils von einem akkreditierten Prüflaboratorium durchführen zu las-
sen; die Probennahme und die Untersuchung zur Bestimmung der Legionellen sind nach ge-
normten Verfahren, unter Berücksichtigung gegebenenfalls vorliegender Empfehlungen des 
Umweltbundesamtes, durchzuführen (42. BImSchV; § 3 Absatz 8). 

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass während des Betriebs ohne oder mit verminderter 
Last die Vermehrung von Mikroorganismen und bei Wiederaufnahme des Betriebs unter  
Last sowie bei Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen eine Freisetzung mikroorganis-
menhaltiger Aerosole in die Umgebungsluft weitgehend vermieden wird (42. BImSchV; § 3 
Absatz 9).  
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4 Anlagendokumentation 
Generell müssen alle Anlagendokumentationen im Betriebstagebuch vermerkt werden 
(42. BImSchV; Anlage 4, § 12 und § 13). Eine Anzeige über eine Änderung oder Stilllegung 
einer Anlage ist im KAVKA Portal einzutragen. Auch Maßnahmenwertüberschreitungen müs-
sen innerhalb von vier Wochen an entsprechender Stelle eingetragen werden (siehe 
https://kavka.bund.de/).  
 
 

 
Abbildung 11: Startseite des KaVKA-42.BV (https://kavka.bund.de/) 

4.1 Betriebstagebuch  

Auszug aus der 42. BImSchV; § 12: 

Zur Überwachung des ordnungsgemäßen Anlagenbetriebs hat der Betreiber ein Betriebsta-
gebuch zu führen. Dieses kann elektronisch erfasst werden und muss jederzeit einsehbar 
sein. Ab dem Datum der Einstellung des letzten Eintrages ist es fünf Jahre aufzubewahren. 

Für die elektronische Erfassung gilt: 

Wenn die Daten in einem elektronischen Format gespeichert werden, wird ein angemesse-
ner Umgang mit vorhandenen Daten empfohlen (wie z. B. Pflege von automatischen Ba-
ckups, Verfolgung von Änderungen). Die Daten sollten auch in gängigen Formaten exportier-
bar sein, damit sie von den Kontrollbehörden leicht eingesehen werden können.  

 

 

https://kavka.bund.de/
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4.2 Gefährdungsbeurteilung 

Auszug aus der 42.BImSchV; § 3 Absatz 4: 

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass vor der Inbetriebnahme oder der Wiederinbetrieb-
nahme für die Anlage eine Gefährdungsbeurteilung unter Beteiligung einer hygienisch fach-
kundigen Person erstellt wird; diese umfasst die Schritte Risikoanalyse, die mögliche Gefähr-
dungen identifiziert und das Risiko hinsichtlich des potenziellen Schadensausmaßes und der 
Eintrittswahrscheinlichkeiten für Gefährdungen betrachtet, und Risikobewertung, die Risiken 
hinsichtlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf die hygienische Sicherheit und die daraus 
abzuleitenden Maßnahmen priorisiert. 

Die anlagenbezogene Gefährdungsbeurteilung ermöglicht das Ergreifen sachgerechter Maß-
nahmen für einen ordnungsgemäßen Betrieb, für technische Maßnahmen bei Überschrei-
tung von Prüfwerten oder zusätzlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Überschreitung von 
Maßnahmenwerten.  

Zur Gefährdungsbeurteilung gehören sowohl die Risikoanalyse als auch die Risikobewer-
tung. Bei der Risikoanalyse sollen mögliche Gefährdungen identifiziert und potenzielle Ge-
fährdungen sowie Eintrittswahrscheinlichkeiten abgeleitet werden. Auch die Risikobewertun-
gen sind im Betriebstagebuch zu dokumentieren. Die Verordnung stellt dazu weiter fest:  

Auszug aus der 42. BImSchV; Teil B zu § 3 Absatz 4: 

Durch die Vorgaben der Verordnung sollen Verdunstungskühlanlagen mit möglichst ge- 
ringem hygienischen Risiko betrieben werden. Dazu ist es erforderlich, im Rahmen der       
Risikoanalyse mögliche Gefährdungen, u. a. im Hinblick auf die hygienische Sicherheit,     
die Prozesssicherheit und die Anlagensicherheit, zu identifizieren und das Risiko hinsicht- 
lich Eintrittswahrscheinlichkeit und potentiellem Schadensausmaß abzuschätzen. Zentrales    
Element der Risikoanalyse ist die Identifizierung hygienisch kritischer Stellen und Betriebs-
zustände. 
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5 Umsetzung der 42. BImSchV in Bayern 

5.1 Zuständigkeiten 

Grundsätzlich sind in Bayern die Kreisverwaltungsbehörden für den Vollzug und die Über-
wachung der 42. BImSchV zuständig. Die zuständige Behörde vor Ort kann über das      
Bayernportal ermittelt werden. 

 
Abbildung 12: Website „Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider; Anzeigen und Mitteilungen 
BayernPortal (freistaat.bayern)“, auf der die zuständige Behörde zu finden ist.  
(siehe https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/538734223939)  

Gemäß Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) 
überwacht das LfU Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen, Anlagen zur thermi-
schen Behandlung von Abfällen und zur Beseitigung, Anlagen zur thermischen Behandlung 
von Siedlungsabfällen sowie Verbrennungsanlagen für Klärschlämme nach § 2 Abs. 2 der 
Klärschlammverordnung und Anlagen der Träger der Sonderabfallbeseitigung (Bayerisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22 vom 17.12.2019, Seite 686 ff). Das LfU ist bei den vor-
genannten Anlagengruppen unter anderem zuständig für die Überwachung der                  
42. BImSchV.  

Darüber hinaus nimmt das LfU als Landesadministrator für die Webanwendung KaVKA ins-
besondere Aufgaben bei der Einrichtung und Verwaltung der Behördenzugänge zur Weban-
wendung wahr. 

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/538734223939
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/538734223939
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/538734223939
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5.2 Schnittstellen zu anderen Regelungen 

Die 42. BImSchV ergänzt die bestehenden rechtlichen Grundlagen zum Schutz der Bevölke-
rung.  Verdunstungskühlanlagen unterliegen dem Anwendungsbereich des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG). Darüber hinaus ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) insbe-
sondere für Situationen einer möglichen Aerosolisierung von Legionellen relevant. Ziel des 
Gesetzes ist es, übertragbare Krankheiten beim Menschen zu verhindern, Infektionen früh-
zeitig zu erkennen und die Ausbreitung von Infektionen zu begrenzen. 

Legionellen sind biologische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung (BioStoffV). We-
gen der vielfältigen Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen und den von ihnen ausgehen-
den Gefahren sind auch die BioStoffV und das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zum Schutz 
der Beschäftigten zu beachten.  

Bei vielen Anlagen, die Leitungswasser als Kühlwasser nutzen, sind die Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu beachten.  Beim Einsatz von Bioziden zur Begrenzung 
von Legionella spp. im Kühlsystem sind die Anforderungen der Biozid-Verordnung zu beach-
ten (EU Nr. 528/2012). 

5.3 Weiterführende Informationen 

Das Thema der Besiedlung und des Nachweises von Legionellen in Verdunstungskühlanla-
gen, Kühltürmen und Nassabschneidern ist sehr breit gefasst und wird laufend aktualisiert. 
Hier erfahren Sie, wo Sie aktuelle Informationen finden und verlässliche Hintergrunde nach-
lesen können. 

• Projekt zur Unterstützung der Umsetzung der Zweiundvierzigsten Verordnung zur Durch-
führung des 42.BImSchV in Bayern  
www.lgl.bayern.de/info-42-BImSchV 

• LGL – Legionellen 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/wasserhygiene/legionellen/index.htm 

• BayernPortal-Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider; Anzeigen und 
Mitteilungen 
http://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/538734223939 

• Hinweise des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) zur 42. BImSchV 
https://www.lfu.bayern.de/luft/legionellen/index.htm 

Antworten auf häufige Fragen zu der 42. BImSchV finden Sie hier: 

• Auslegungsfragenkatalog der LAI zur Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühl-
türme und Nassabscheider (42. BImSchV) 
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/auslegungsfragen-42-bimschv-aktuali-
sierung_1668509419.pdf. 
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Außerdem sind hier wichtige regionale und bundesweite Hinweise zur Wasser-Probenahme, 
Laboruntersuchungen und Legionellose zu finden:  

• Deutsche Akkreditierungsstelle https://www.dakks.de/ 
• Industrie- und Handelskammer https://www.ihk.de/ 
• Robert Koch-Institut https://www.rki.de 
• Umweltbundesamt https://www.umweltbundesamt.de 
• Verein Deutscher Ingenieure https://www.vdi.de 

Mehr Information über die Informationsveranstaltung zur Umsetzung der 42. BImSchV  
finden Sie unter: 
• www.lgl.bayern.de/info-42-BImSchV 

6 Abkürzungsverzeichnis 

BImSchV - Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
KaVKA - Kataster zur Erfassung von Verdunstungskühlanlagen 42. BImSchV 
LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt 
LGL - Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
RKI – Robert Koch-Institut 
StMUV - Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
UBA - Umweltbundesamt 
VDI - Verein Deutscher Ingenieure 
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